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Bilanz-Offenlegungspflicht: Unser Kampf geht weiter!

Wie Sie wissen, droht direkt ein Ordnungsgeld von mindestens 2.500 €, falls eine GmbH die Bilanz-Of-
fenlegung im Internet (elektronische Bundesanzeiger) versaumt oder verweigert. Und wéhrend das Ein-
stellen der Daten stattliche Kosten verursacht, kann jeder x-beliebige Interessent vollkommen gratis in
den von Thnen dort eingereichten Unterlagen ungehemmt herumschniiffeln. Fiir 'markt intern'-Heraus-
geber Dipl.-Ing. Giinter Weber ist das “nichts anderes als eine staatliche Beihilfe zur Wirtschaftsspionage. Markt-
michtige Konzerne kinnen bequem die finanzielle Situation ihrer mittelstindischen Konkurrenten ausspihen und
diese durch gezielte Aktionen vom Markt verdringen. Und mit dem Bundesamt der Justiz fungiert der Staat als
Inkassostelle fiir den privaten Betreiber der elektronischen Register. Ein Skandal!”

Dagegen kampft ‘markt intern' von Beginn an mit aller Macht: ++ 'mi' hat
Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz erhoben (Az. 1 BvR 16/08) ++ 'mi'-
Chef Giinter Weber hat Protestschreiben gegen das Gesetz an alle Bundes-
tags-Abgeordneten und samtliche deutschen Abgeordneten im Europai-
schen Parlament gerichtet ++ Im Oktober 2008 starteten wir unsere Offenle-
gungs-Protest-Aktion, bei der unsere Leser die Moglichkeit wahrnahmen,
der damals verantwortlichen Bundesjustizministerin Brigitte Zypries die
Rote Karte zu zeigen ++ Hunderte von Gesprachen mit Politikern aller Cou-
leur auf nationaler und EU-Ebene fanden seitdem statt.

Ende letzten Jahres forderte die federfiihrende 'mi'-Redaktion 'GmbH intern' von Bundesjustizministe-
rin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zudem eine Hértefallregelung, weil die Offenlegung von Jah-
resabschliissen im Einzelfall zu erheblichen Nachteilen bei den Kleinstunternehmen bis hin zur Existenzge-
fahrdung fithren konne, etwa bei Unternehmen, die einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind.

Jetzt tragt unsere hartnickige Uberzeugungsarbeit in den zahlreichen Gesprachen mit hochrangi-
gen EU-Parlamentariern — besonders im Vorfeld der Europawahl des vergangenen Jahres mit dem
zustandigen EU-Kommissar Giinther Verheugen — erstmals Friichte. Das Europdische Parlament
hat Anfang Marz einer Befreiung von Kleinstunternehmen von Bilanzierungs- und Offenlegungs-
pflichten den Weg geebnet und damit indirekt die bedingungslose Offenlegungspflicht fiir Kapital-
gesellschaften gekippt! Nach dem Willen der Parlamentarier sollen Kapitalgesellschaften ++ die
nicht mehr als 10 Mitarbeiter haben ++ bzw. eine Bilanzsumme von weniger als 500.000 € oder

++ einen Umsatz von weniger als 1 Mio. € aufweisen, zukiinftig keine Bilanzen mehr vorlegen
miissen, wenn zwei der drei Kriterien erfiillt sind. Damit fallt fiir diese Gruppe gleichzeitig auch
die Offenlegungspflicht weg.

Fiir 'GmbH intern'-Chefredakteur Peter Vogt ist dies zwar nur ein kleiner, aber dennoch sehr wichtiger
Erfolg, an dessen Signalwirkung er und sein Team nicht ganz unschuldig sind. Doch jetzt heifst es hart-
nackig zu bleiben, weil letztendlich die EU-Vorgaben noch in nationales Recht umgesetzt werden miissen.
Die nun anstehende Umsetzung der Richtlinie sollte deshalb auch ziigig genutzt werden, um einige ekla-
tante rechtsstaatliche Defizite des gegenwartigen Offenlegungsverfahrens zu beseitigen. Die Chancen
dafiir stehen nicht schlecht, da wir eine Justizministerin haben, die hoffentlich an ihre erste Zeit in diesem
Job zuriickdenkt, wo doch alles einmal ganz anders geplant war: Erinnern Sie sich noch, Frau Leut-
heusser-Schnarrenberger? Im Oktober 1994 erregte die damalige Bundesjustizministerin Leutheusser-
Schnarrenberger grofie mediale Aufmerksamkeit, als sie entschieden die Behauptung zuriickwies, die
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 223.23 Höhe: 307.563 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /CourierNewPS-BoldMT /ArialUnicodeMS /ArialNarrow-Bold /ArialNarrow-BoldItalic /CenturyGothic-Bold /ArialNarrow /Impact /CenturyGothic-Italic /Arial-Black /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Arial-BoldItalicMT /Georgia /CourierNewPS-BoldItalicMT /Arial-BoldMT /TimesNewRomanPS-ItalicMT /TimesNewRomanPSMT /Trebuchet-BoldItalic /TimesNewRomanMT-ExtraBold /CourierNewPSMT /TimesNewRomanPS-BoldMT /TrebuchetMS /Arial-BlackItalic /Tahoma /Tahoma-Bold /Verdana-Bold /ArialNarrow-Italic /Verdana /CenturyGothic /Arial-ItalicMT /CenturyGothic-BoldItalic /Georgia-BoldItalic /Georgia-Italic /ArialMT /LucidaConsole /TrebuchetMS-Bold /TrebuchetMS-Italic /Verdana-BoldItalic /CourierNewPS-ItalicMT /Verdana-Italic /Georgia-Bold ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Gray Gamma 2.2
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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Inaicgi

. Bundesregierung beabsichtige BuSgelder bei Offenlegungsverstden einzufiihren. Im Gegenteil: "Die An-
o forderungen der EU-Kommission an die GmbH-Publizitit sind vollig iiberzogen”, diktierte die Ministerin sei-
§ nerzeit in die Journalistenmikrofone. Erste Reaktionen aus dem Berliner Ministerium gegentiiber 'mi'
¢ stimmen uns auch fiir 2010 positiv, GMBHPUBLIZITAT | Bundesjustizministerin Sabine | .
daf die Publizititspflicht zumindest ~Keine Buﬁen bei unterlassener GmbH-Publizitit
fiir die vielen Mittelstandler in naher ook b dar B0 Komniion o e ;.:lmd.amﬁu sl de D :":"‘;uwiln’i:‘?"s.“.”““t;.“
Zukunft begraben wird. i e S T RS R R i g

HANDELSBLATT, Dienstag. 4.1054  Politikerin nehme dumit gezielt die hu‘d uu\ !I ﬁl""d ll‘@!"] B Mlage sehe bch allerdings l elassen  Person nicht e'wundnll h \Llr

Was bislang jedoch an keiner Stelle bedacht wurde, ist, was mit den zahlreichen Kleinstunterneh-
men passieren soll, die durch bereits geringste Verstofse gegen die Publizitatspflicht mit Zwangs-
geldern bedacht wurden, die sie teilweise in den Ruin treiben, auch weil die Ordnungsgelder klei-
ne Unternehmen unverhaltnisméafiig benachteiligen, da sie unabhangig von der Grofie des Unter-
nehmens erhoben werden.

'VS'-Fazit: Wir haben deshalb konkrete Vorschldge erarbeitet, wie gesetzes- bzw. verwaltungstech-
nisch erreicht werden kann, dafs Ordnungsgelder, die wegen verspateter Offenlegung/Nichtoffenle-
gung von Jahresabschliissen festgesetzt worden sind, zunachst vorlaufig nicht mehr vollstreckt und
zu einem spdteren Zeitpunkt ganz oder teilweise fallengelassen werden. Konkret: Unser Vorschlag
fiir eine "Amnestie” in Sachen Offenlegung, den wir bereits nach Berlin geschickt haben und den Sie
auch bei uns als Service unter dem Stichwort 'VS 02/10 Bilanz-Offenlegungspflicht' per E-Mail (ver-
mogen-steuern@markt-intern.de) abrufen konnen. Eine Moglichkeit, die schnell umsetzbar ist und
wie eine kleine Konjunkturspritze wirkt. Frau Bundesministerin, bitte iibernehmen Sie!

E Vermogen und Steuern auf den Punkt gebracht E

00 Private Krankenversicherungsfalle: Wihrend in der Politik bei der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) iiber eine Kopfpauschale bzw. Gesundheitspramie heftig gestritten wird, miissen Jahr
fiir Jahr die rund 8,7 Mio. Privatversicherten bluten, denen man iiberproportional hohe Beitragserho-
hungen im teils zweistelligen Bereich zumutet. Kein Wunder, daf} die Krankenversicherungen nur unter
hochster und teurer Anstrengung neue Kunden fiir die private Krankenversicherung (PKV) gewinnen.
Und wenn der Nachwuchs wegbricht, dann wird es fiir die immer &lter werdende PKV-Solidargemein-
schaft bald immer diisterer. Aus 'VS'-Sicht 1af3t sich die bereits drehende Spirale nur stoppen, wenn die
Versicherungsunternehmen den Politikern endlich klar aufzeigen, daf$ die sich standig vergrofsernden
Finanzlocher in der schlecht wirtschaftenden GKV nicht dadurch behoben werden konnen, dafs die ex-
plodierenden Gesundheitskosten der Allgemeinheit zunehmend starker tiber erhchte Abrechnungen bei
den PKV-Versicherten ausgeglichen werden. Einhalt ist hier geboten. 'VS' wird die wichtigsten Anbieter der
PKV (u. a. ++ Debeka ++ DKV ++ Allianz ++ Signal und ++ Central) zur Stellungnahme bzgl. deren Ab-
wehrstrategien auffordern. Wie beurteilen Sie die Situation?

00 Vermogensiibertragung - Vorsicht vor Nachlalkollisionen: Vermogende
Deutsche, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben oder dort hinziehen wollen, sollten bei der Erstellung
ihres Testaments darauf achten, dafs es nicht zu NachlafSkollisionen kommt. Solche entstehen haufig, da
nach Schweizer Recht das eidgendssische Erbrecht Anwendung findet, wenn ein deutscher Staatsbiirger
bei seinem Tod seinen Wohnsitz in der Schweiz hatte. Nach deutschem Recht gilt unser nationales Recht.
Selbst wenn im deutschen und schweizerischen Erbrecht viele Gemeinsamkeiten bestehen, kann diese
unterschiedliche Ankniipfung zu unterschiedlichen Ergebnissen bzw. zu einem Entscheidungsdissens
fiihren. 'VS' empfiehlt, angesichts der komplexen Fallstricke rechtzeitig fundierten Rat einzuholen.

@@ Vorsicht vor TUV-Siegeln: Die Kompetenz des TUV bei der

Kfz-Hauptuntersuchung ist das eine, das andere sind deren inzwischen ausufernden weiteren Geschafts-
felder. Hierzu gehdren u. a. teils hochst fragwiirdige TUV-Siegel fiir Finanzprodukte und Finanzvertrie-
be. Mittels Kundenbefragungen bekam bspw. die Kasseler MEG AG, deren Geschift zuletzt mit Storno-
quoten von iiber 70 % (!) belastet war, per TUV-Nord-Zertifizierung ein Hochstmaf an Kundenzufrie-
denheit in den Jahren 2007, 2008 und 2009 bestétigt. Dumm fiir den TUV, daf8 die aggressiven Policen-
Umdecker der MEG-Strukkis Ende letzten Jahres ihren Laden erfolgreich an die Wand gefahren haben
und in der Insolvenz landeten. Leider nur ein Beispiel von vielen, wie nichtssagend und damit geradezu
tauschend TUV-Zertifikate im Finanzvertrieb sein konnen. Wieso hort man eigentlich von Bundesver-
braucherministerin Ilse Aigner hierzu keinen Aufschrei?
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